
  
 

 
 

Entschließung der BAKinsO-Jahrestagung vom 21.11.2014  
zu § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO 

Die Bescheinigung nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO verlangt eine Bescheinigung, die von einer 
geeigneten Person oder Stelle auf der Grundlage persönlicher Beratung und eingehender 
Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Schuldners ausgestellt ist und aus 
der sich ergibt, dass eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern über die 
Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans innerhalb der letzten sechs Monate vor 
dem Eröffnungsantrag erfolglos versucht worden ist.  

Die Gesetzesbegründung führt dazu aus:  

„Die vom Schuldner vorgetragene und von der geeigneten Person oder Stelle 
bescheinigte Aussichtlosigkeit eines außergerichtlichen Einigungsversuchs kann vom 
Gericht überprüft werden.“ (BT-Drs. 17/11268, S. 34). 

Die Prüfung der Aussichtslosigkeit kann sachgerecht nur erfolgen, wenn das Gericht Kenntnis 
von Art und Umfang der außergerichtlichen Tätigkeit hat. Das Gericht ist deshalb zu einer 
materiellen Prüfung befugt, ob eine persönliche Beratung und eingehende Prüfung der 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse erfolgt ist.  

Die Voraussetzungen, die an diese Beratung zu stellen sind, ergeben sich aus der 
Gesetzesbegründung:  

„Voraussetzung für das Ausstellen der Bescheinigung über die erfolglose Durchführung des 
außergerichtlichen Einigungsversuchs (…) ist eine eingehende Prüfung der Finanz- und 
Vermögensverhältnisse des Antragstellers durch die geeignete Person oder Stelle.  Diese der 
Bescheinigung vorangehende Analyse der finanziellen Situation des Schuldners hat erhebliche 
Bedeutung für die Qualität der Bescheinigung. Ein bloßes Ausstellen der Bescheinigung ohne diese 
eingehende Vorarbeit wäre für alle Beteiligten wertlos. Es ist eine gründliche Prüfung und Beratung 
des Schuldners erforderlich, um den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stützen und 
gerichtsfeste Unterlagen zu erstellen. Schließlich ist eine umfassende und qualifizierte Beratung durch 
eine geeignete Person oder Stelle am besten geeignet, den unerwünschten Drehtüreffekt zu vermeiden.“ 
(BT-Drs. 17/11268, S. 34; Hervorhebung durch BAK-InsO). 

Das Gericht ist befugt zu überprüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.  

Dazu ist jedenfalls eine auf die individuelle Situation des Schuldners zugeschnittene Beratung 
im Einzelfall erforderlich.  

Dies kann nur in einem dialogischem Verfahren erfolgen.  

Regelmäßig hat dies in einem persönlichen Gespräch (Aug-in-Aug) zu erfolgen. 

Es muss sichergestellt sein, dass der Schuldner tatsächlichen unmittelbaren Kontakt mit dem 
Bescheiniger hatte und diesem sämtliche zur Analyse der Finanzsituation und Beratung des 
Schuldners relevanten Unterlagen vorlagen und der Schuldner umfassend über die 
verschiedenen Handlungsalternativen (einschließlich außergerichtlicher 



Einigungsmöglichkeiten, Schuldenbereinigungsplan und Insolvenzplan) aufgeklärt wurde und 
hierzu ohne weiteres Nachfragen beim Bescheiniger stellen konnte.  

Keinesfalls ausreichend ist eine Vorbereitung eines Insolvenzverfahrens durch standardisierte, 
nicht individualisierte Schreiben, etwa nach bloßem Internetkontakt. 

 

 
 
Einstimmig angenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktadressen: 
 

RiAG Frank Frind 
 
c/o Amtsgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1  
20355 Hamburg 
 
info@bakinso.de 
 

Dipl. - Rechtspfleger (FH) Wolfgang Gärtner 
 
c/o Amtsgericht Hof  
Berliner Platz 1  
95030 Hof 
 
info@bakinso.de 

Bankverbindung:  
 

Sparkasse Münsterland Ost; IBAN: DE75 4005 0150 0134 9289 10;   BIC: WELADED1MST;  
Kontoinhaber: BAKinso e.V., vertreten durch den Vorstand; 

 Amtsgericht Charlottenburg VR 27475 B 
www.bak-inso.de 


